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1. Art der baulichen Nutzung

(§ 5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVO)

Aligemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVvO)

2. Maf der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRzZ
0,3

Grundfléachenzahl
(§ 5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse
(§5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflachenzahl
(§ 5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baulinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Stralenverkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie auch gegeniiber
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Griinflachen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche Griinflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplang

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Hinweise und nachrichtliche Ubernahme:

WA

03

Nutzungsschablone
Bauliche Nutzung: Allgemeines Wohngebiet WA

Vollgeschosse, HochstmaR: I

Bauweise: Offene Bauweise o
Grundflachenzahl, Hochstmal: 0.3
Geschossflachenzahl, Hochstmald: 0.6
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Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

1. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassungsfahigen
— Betriebe des Beherbergungsgewerbes
— Anlagen fir Verwaltungen
— Gartenbaubetriebe
— Tankstellen

nicht zulassig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO)
2. Bauweise /Zuldassige Anzahl von Wohneinheiten / Gebdudehdhen

1. Die MindestgrundstiicksgréRRe im allgemeinen Wohngebiet (WA) je Einzel- Doppel oder Reihenhaus betragt 500 m2.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

2. Im WA ist je angefangene 500 m? Grundstiicksflache maximal eine Wohnung zulassig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

3. Bezugspunkt fir die Hohe baulicher Anlagen ist die Fahrbahnoberkante der zugehérigen ErschlieRungsstralie,
gemessen in der Mitte der Straenfront des jeweiligen Grundstiicks.

4. Die Erdgeschoss-FertigfuRboden-Héhe (OKFF-EG) der Gebaude darf nicht hoher als 0,75 m tber dem Bezugspunkt
liegen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3. Niederschlagswasserbewirtschaftung

1. Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf 6ffentliche Flachen ist unzulassig.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO)

Hinweise:

Das Plangebiet liegt im zukiinftigen Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Gifhorn (Schutzzone Il B). Im gesamten
Geltungsbereich werden die jeweiligen Schutzgebietsbestimmungen entsprechend zu beachten sein.

Grundsatzlich werden fir jedes neu zu errichtende Gebaude eine projektbezogene Baugrunduntersuchung und ein
Baugrundgutachten nach derzeit geltenden Richtlinien erforderlich.

Durch die Teilung von Grundstlicken dirfen keine baurechtswidrigen Zustande entstehen.
Bei der Durchfiihrung von BaumaRnahmen ist das Artenschutzrecht zu beachten.

Aus Grinden der Verkehrssicherheit gelten in Bereichen von StraReneinmiindungen und Kreuzungen (Sichtfelder) nach
Niedersachsischem StralRengesetz (NStrG), § 31 ggf. geringere Hohen fir Einfriedungen.

Gemal § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) missen die nicht iberbauten Flachen der Baugrundstiicke
Grinflachen sein, soweit sie nicht fiir eine andere Nutzung erforderlich sind. Sogenannte ,Schottergarten” sind somit
unzulassig.
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Ortliche Bauvorschrift OBV

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese ortliche Bauvorschrift gilt fur die allgemeinen Wohngebiete im raumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 2 ,,Masthoop” 1. Anderung, Kastorf.

2. Dersachliche Geltungsbereich dieser Bauvorschrift erstreckt sich auf Gebdudehoéhen, die Gestaltung der
Einfriedungen und der nicht Gberbauten Grundstiicksflachen einschlieBlich der Vorgarten.

§ 2 Gebdaudehohen (gem. § 84 Abs.3 Nr. 1 NBauO)

1. Beieingeschossiger Bauweise betragt die die maximal zuldssige Oberkante fiir geneigte Dacher 9,7m
(Firsthéhe) tiber dem Bezugspunkt. Die maximal zuldssige Oberkante fiir Flachdacher betragt 7,7m. Bei
zweigeschossiger Bauweise betragt die maximal zuldssige Oberkante 12,9m fiir geneigte Dacher und fur
Flachdacher 10,9m iber dem Bezugspunkt. Fiir jedes weitere zuladssiger Weise errichtete Geschoss darf die
maximale Hohe um 3,2m erhoht werden.

2. Ausgenommen von den Héhenbegrenzungen gem. (1) sind Erweiterungen und Anbauten an bestehende,
zuldssigerweise errichtete Gebdude, sofern die vorhandenen Hohen lediglich aufgegriffen werden.

3. Bei Anbauten an bestehende Gebaude in Reihenhauszeilen, bei Doppelhdusern und bei Kettenhdusern sind die
Hohe der Traufe und die Oberkante an die bestehende Bebauung anzupassen; es sei denn, der Anbau wird ein
Geschoss hoher oder niedriger.

4. Bezugspunkt im Sinne dieser ortlichen Bauvorschrift ist die Fahrbahnoberkante der zugehorigen
ErschlieBungsstralRe, gemessen in der Mitte der StraRenfront des jeweiligen Grundstiicks.

5. Die maximal zuldssigen Hohen diirfen durch notwendige technische Anlagen wie Schornsteine oder Aufzlige
um je maximal 1,5m Uberschritten werden.

§ 3 Einfriedungen (gem. § 84 Abs. 3 Nr.3 NBauO)

An den straBenseitigen Grundstiicksgrenzen und bis zur straBenseitigen Baugrenze sind Einfriedungen nur bis zu
einer Hohe von 1,2m Gber dem Bezugspunkt gem. § 2 (2) dieser ortlichen Bauvorschrift zulassig. Von der
Hohenbeschrankung ausgenommen sind lebende Hecken und Maschendrahtzaune in Verbindung mit lebenden
Hecken.

§ 4 Gestaltung der nicht liberbauten Grundstiicksflaichen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)

Das Abdecken von nicht Gberbauten Grundstlicksflaichen mit mineralischen Materialien in einer Kérnung von 5mm
oder groRer (Kies, Schotter, Split, Siefmutterchenkies usw.) oder kinstlichen Materialien und / oder mit Vliesen oder
Folien ist unzuldssig. Die Verwendung von Mineralmuch ist zuldssig.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten (gem. § 80 Abs. 3 NBauO)

Ordnungswidrig handelt nach § 80 NBauO, wer als Bauherr/in, Entwurfsverfasser/in oder Unternehmer/in vorsatzlich
eine MaRRnahme durchfiihrt oder durchfiihren lasst, die nicht den Anforderungen der §§ 2 - 5 dieser oOrtlichen
Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen mit einer GeldbufRe von bis zu 500.000,00€ geahndet
werden.

Ortliche Bauvors_,_chrift (OBV) des Bebauungsplanes Nr. 2 %
"Masthoop", 1. Anderung mit ortlicher Bauvorschrift U
(OBV), Ortschaft Kastorf

Stadt Gifhorn

Fachbereich Stadtentwicklung

Bearbeiter: MK/ Poe

Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung o 112'/011'2025




	Pläne und Ansichten
	Deckblatt

	Pläne und Ansichten
	BPlan A4

	Pläne und Ansichten
	PlanZ

	Pläne und Ansichten
	Textl Festsetz

	Pläne und Ansichten
	ÖBV


